
FutureSmart Holdings AG I Kohlenstr. 1 | 42555 Velbert | Deutschland

SATZUNG

I.

Allgemeine Bestimmungen

§1

Firma. Sitz, Geschäftsjahr

1. Die Gesellschaft führt die Firma:

FutureSmart Holdings AG

2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Velbert.

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

§2

Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung von Unternehmen oder die Verwaltung von Beteiligungen an

Unternehmen, die in folgenden Geschäftsfeldern oder Teilbereichen davon tätig sind:

- Entwicklung und Verkauf von Software und der dafür benötigten Hardware

- Vermarktung von Waren unter Nutzung von Markenrechten

- Erbringung von Handwerk- und Dienstleistungen um Bereich der Kommunikations- und Elektrotechnik

- Handel mit Erzeugnissen aus dem Bereich der Kommunikations- und Elektrotechnik

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem

Zweck des Unternehmens Zusammenhängenoder ihm unmittelbar oder mittelbar förderlich erscheinen. Sie kann

dazu auch im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gründen, erwerben oder

sich an solchen Unternehmen beteiligen.

3. Das Unternehmen erbringt keine umsatzsteuerpflichtigen Dienstleistungen.

§3

Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger . Soweit das Gesetz vorsieht, dass den

Aktionären Erklärungen oder Informationen zugänglich gemacht werden, ohne hierfür eine bestimmte

Form vorzuschreiben, reicht hierfür das Einstellen auf der Internetseite der Gesellschaft aus. Die

Gesellschaft ist berechtigt, Informationen an ihre Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung gemäß §

49 Abs. 3 WpHG zu übermitteln.

1



FutureSmart Holdings AG Kohlenstr. 1 | 42555 Velbert | Deutschland

Grundkapital

§4

Grundkapital und Aktien

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.000.000 (in Worten: eine Million Euro).

2. Das Grundkapital ist eingeteilt in 1.000.000 Stückaktien, d. h. der auf die einzelne Aktie entfallende anteilige

Betrag des Grundkapitals beträgt EUR 1,00. Die Aktien lauten auf den Namen.

3. Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien abweichend von

§ 60 AktG geregelt werden,

4. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 31. Januar 2030 mit Zustimmung des

Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien, gegen Bar- und/oder Sacheinlagen

einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 500.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025).

Die neuen Aktien können von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der

Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

5. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre

für einen Betrag von insgesamt bis zu 10 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft auszuschließen,

wenn der Ausschluss im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt, insbesondere in folgenden

Fällen:

a) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs von

Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen

Vermögensgegenständen (einschl. Forderungen gegen die Gesellschaft oder gegen Dritte);

b) zum Zweck der Ausgabe von maximal 50.000 neuer Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und

mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften;

c) soweit dies erforderlich ist, um Inhabern der von der Gesellschaft oder ihren Tochtergesellschaften

ausgegebenen Optionsscheinen und Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue

Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw.

Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichten zustehen würde;

d) um etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht auszunehmen;

e) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlage, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den

Börsenpreis der Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festsetzung des Ausgabebetrags durch den

Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2,186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet

und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende

Betrag 10 % des Grundkapitals nicht übersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksam Werdens

noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen,

die aufgrund Options- oder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben werden oder auszugeben

sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts

ausgegeben werden; ferner sind auf diese Begrenzung Aktien anzurechnen, die während der

Laufzeit dieser Ermächtigung in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4

AktG aus- gegeben oder veräußert werden.
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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der

Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung einschließlich des Inhalts der Aktienrechte und der

Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der

Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 oder nach Ablauf

der Ermächtigungsfrist zu ändern.

Diese Ermächtigung ist insoweit beschränkt, als nach Ausübung der Ermächtigung die Summe der

unter diesem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 10 %

des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung bzw. - falls dieser Wert geringer ist - des

zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht übersteigen

darf. Auf diese 10 %-Grenze sind auch eigene Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit der

vorstehenden Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss veräußert werden, sowie solche Aktien,

die während der Laufzeit der vorstehenden Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschlussaus einem

etwaigen anderen genehmigten Kapital ausgegeben werden; ferner sind solche Aktien anzurechnen,

die infolge einer Ausübung von Schuldverschreibungen beigefügten Options- und/oder

Wandlungsrechten bzw. Options-/Wandlungspflichten auszugeben sind, soweit die zugehörigen

Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des

Bezugsrechts ausgegeben werden.

Die Ausgabe von neuen Aktien aufgrund dieser Ermächtigung ist ferner nur zulässig, solange auch

unter Anrechnung von neuen Aktien, die gegebenenfalls zur Bedienung von Wandlungs- oder

Bezugsrechten, Wandlungspflichten oder Andienungsrechten aus bedingtem Kapital ausgegeben

werden bzw. auszugeben sind, sofern die Wandlungs-oderBezugsrechte, Wandlungspflichten oder

Andienungsrechtezuvor während der Laufzeit dieser Ermächtigung begründet werden, eine Anzahl

an neuen Aktien von insgesamt 100.000 (das entspricht einem Anteil am Grundkapital in Höhe von

EUR 100.000,00) nicht überschritten wird.

6. Der Anspruch eines Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen.

7. Die Form der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine bestimmt der Vorstand.

Vorstand

§5

Zusammensetzung und Geschäftsordnung

1. Der Vorstand besteht aus einem öderen mehreren Mitgliedern. Die genaue Zahl der Vorstandsmitglieder

bestimmt der Aufsichtsrat.

Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, kann der Aufsichtsrat einen Vorsitzenden des Vorstands und

einen stellvertretenden Vorsitzenden ernennen.

2. Falls der Vorstand aus mehreren Personen besteht, werden alle Vorstandsbeschlüsse mit einfacher Mehrheit

gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

3. Der Vorstand kann sich durch einstimmigen Beschluss eine Geschäftsordnung geben, die der Zustimmung des

Aufsichtsrats bedarf. Unberührt bleibt das Recht des Aufsichtsrats, selbst eine Geschäftsordnung für den

Vorstand zu erlassen.
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§6

Vertretung der Gesellschaft

1. Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, vertritt dieses die Gesellschaft allein.

2. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder

gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

3. Der Aufsichtsrat kann jederzeit Jedem Vorstandsmitglied Einzelvertretungsbefugnis erteilen.

Er kann weiter jedem Vorstandsmitglied gestatten, die Gesellschaft auch zu vertreten bei Rechtsgeschäften mit

einem Dritten als dessen Vertreter (Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 2. Alternative).

IV.

Aufsichtsrat

§7

Zusammensetzung, Amtsdauer

1. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.

2. Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der

Hauptversammlung gewählt, die ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit

beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginn, wird nicht mitgerechnet.

Die Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder, die während einer Wahlperiode bestellt werden, endet mit der

Amtsdauer des gesamten Aufsichtsrates.

3. Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand oder

gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden niederlegen.

§8

Vorsitzender, Stellvertreter

1. Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an die Hauptversammlung in der die Aufsichtsratsmitgiieder gewählt

worden sind, in einer ohne besondere Einberufung stattfindenden Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden

und einen Stellvertreter.

2. Scheidet der Vorsitzende oder der Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der

Aufsichtsrat eine Neuwahl für die restliche Amtszeit vorzunehmen.

3. Der Vorsitzender des Aufsichtsrats ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats erforderliche Erklärungen

abzugeben und entgegenzunehmen. Dies gilt insbesondere im Falle einer Vertretung der Gesellschaft gegenüber

Vorstandsmitgliedern durch den Aufsichtsrat gern. § 112 AktG.

§9

Aufsichtsratsbeschlüsse

1. Aufsichtsratsbeschlüsse werden in Sitzungen gefasst. Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den

Vorsitzenden mit einer Frist von acht Tagen schriftlich einberufen. In dringenden Fällen kann auch der Vorstand

eine Sitzung einberufen.
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2. Außerhalb von Sitzungen sind Beschlussfassungen durch formlose Stimmabgabe zulässig, wenn sich alle

Aufsichtsratsmitglieder mit dieser Abstimmungsart einverstanden erklären.

3. Alle Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die

Stimme des Vorsitzenden oder falls dieser an der Beschlussfassun g nicht teilnimmt, die Stimme des

Stellvertreters den Ausschlag.

4. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur Durchführung der

Beschlüsse des Aufsichtsrats erforderlichen Willenserklärungen abzugeben sowie Erklärungenfür den

Aufsichtsrat entgegenzunehmen.

§10

Geschäftsordnung und Satzungsfassung

1. Der Aufsichtsrat gibt sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Satzung eine

Geschäftsordnung.

2. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur die Fassung betreffen oder

die sich aus Beschlüssen der Hauptversammlungenergeben.

§11

Vergütung des Aufsichtsrats

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält außer dem Ersatz seiner notwendigen Auslagen, nach Abschluss eines

Geschäftsjahres eine angemessene Vergütung, die durch Beschluss der Hauptversammlung festgestellt wird.

V.

Hauptversammlung

§12

Ort und Einberufung

1. Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, in einer Stadt im Bundesgebiet mit mehr als 100.000

Einwohnern oder im Umkreis von 50 km um den Sitz der Gesellschaft statt. Sie wird, vorbehaltlich der

gesetzlichen Einberufungsrechte des Aufsichtsrats und einer Aktionärsminderheit, durch den Vorstand

einberufen.

2. Die Hauptversammlung ist - soweit gesetzlich keine kürzere Frist zulässig ist - mindestens dreißig Tage vor dem

Tage der Versammlung einzuberufen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag der Einberufung sind nicht

mitzurechnen. Diese Einberufungsfrist verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist.

§13

Anmeldung und Berechtigungsnachweis

1. Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder ihr Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich

vor der Versammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft, unter der in der Einberufung hierfür

mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann

eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. Der Tag der Hauptversammlung und der

Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. Die Anmeldung bedarf der Textform und muss in deutscher oder

englischer Sprache erfolgen.
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2. Die Aktionäre müssen außerdem ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur

Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Hierfür ist ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch den

Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG ausreichend. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer

Sprache erfolgen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der

Hauptversammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft, unter der in der Einberufung hierfür

mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen. In der Einberufung kann eine

kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag

des Zugangs sind nicht mitzurechnen.

§14

Stimmrecht

1. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammiung eine Stimme,

2. Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr

Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform; §

135 AktG bleibt unberührt. In der Einberufung kann eine Erleichterung der Form bestimmt werden.

3. Beschlüsse werden, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, mit einfacher

Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine

Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen

Grundkapitals gefasst.

§15

Leitung der Hauptversammluns

1. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder ein von ihm bestimmter

anwesender Aktionär oder Aktionärsvertreter. Ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats verhindert und hat er

niemanden zu seinem Vertreter bestimmt, so tritt sein Stellvertreter, bei dessen Verhinderung das dienstälteste

anwesende Aufsichtsratsmitglied an seine Stelle. Ist keine der vorbezeichneten Personen erschienen, so eröffnet

der Aktionär oder Aktionärsvertreter, der die meisten Stimmen vertritt, die Versammlung und lässt von dieser

einen Vorsitzenden wählen.

2. Der Versammlungsleiter kann eine von der Ankündigung in der Tagesordnung abweichende Reihenfolge der

Verhandlungsgegenstände bestimmen. Er bestimmt Art, Form und Reihenfolge der Abstimmungen.

3. Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er ist

insbesondere berechtigt, zu Beginn oder während der Hauptversammlung einen zeitlich angemessenen Rahmen

für den Verlauf der Hauptversammlung, für einzelne Tagesordnungspunkte und für einzelne Redner zu setzen.

§ 16

Übertragung der Hauptversammlung; Online-Teilnahme; Briefwahl: virtuelle Hauptversammlung

1. Die Hauptversammlung kann teilweise oder vollständig in Ton und Bild übertragen und aufgezeichnet werden.

2. Die näheren Einzelheiten regelt der Vorstand sowie während der Hauptversammlung der Versammlungsleiter.

3. Soll eine öffentliche Übertragung erfoigen, so ist hierauf sowie auf die weiteren Einzelheiten in der Einladung

zur Hauptversammlung hinzuweisen.

4. Die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung kann in Abstimmung mit dem

Vorsitzenden des Aufsichtsrats im Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen, sofern das Aufsichtsratsmitglied
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seinen Wohnsitz im Ausland hat oder am Tag der Hauptversammlung wegen der Wahrnehmung eigener

Dienstgeschäfte oder aus sonstigen Gründen an der physischen Teilnahme an der Hauptversammlung verhindert

ist oder wenn die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlun g ohne physische Präsenz der Aktionäre

oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird. Die Entscheidung, in welcher Weise

eine Bild- und Tonübertragung erfolgt, trifft der Vorsitzende des Aufsichtsrats.

5. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne

Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer

Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Der

Vorstand ist weiter ermächtigt, Bestimmungenzum Umfang und dem Verfahren der Online-Teilnahmezu treffen.

Diese werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.

6. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der

Hauptversammlung teiizunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen

(Briefwahl). Der Vorstand ist ermächtigt, Bestimmungen zum Verfahren der Briefwahl zu treffen. Diese werden

mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.

7. Der Vorstand ist gemäß §§ 118a ff. AktG bis zum 31. Januar 2030 ermächtigt, vorzusehen, dass die

Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der

Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Im Fall der virtuellen Hauptversammlung

findet § 15 Absatz 1 Satz 1 der Satzung keine Anwendung.

VI.

Jahresabschluss, Gewinnverwendung, ordentliche Hauptversammlung

§17

Jahresabschluss

1. Der Vorstand hat für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den

Konzernabschluss und den Konzernlagebericht innerhalb der gesetzlichen Fristen aufzusteilen und unverzüglich

nach der Aufstellung dem Aufsichtsrat und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem

Aufsichtsrat einen Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns vorzulegen.

2. Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung des Jahresabschlusses den Jahresüberschuss,

der nach Abzug der in die gesetzliche Rücklage einzustellenden Beträge und eines Verlustvortrags verbleibt, zum

Teil oder ganz in andere Gewinnrücklagen einzustellen. Die Einstellung eines größeren Teils als der Hälfte des

Jahresüberschusses ist nicht zulässig, soweit die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals über

steigen oder nach der Einstellung übersteigen würden.

§ 18

Gewinnverwendung, ordentliche Hauptversammlung

1. Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres über die

Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats und über die Verwendung des Bilanzgewinns für

das vorausgegangene Geschäftsjahr sowie über die Wahl des Abschlussprüfers (ordentliche Hauptversammlung).

2. Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer Barausschüttung eine Verwendung des Bilanzgewinns

im Wege der Sachausschüttung beschließen.
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Kapitel VII.

Schlussbestimmungen

§19

Gründuneskosten

Die Gesellschaft trägt die mit ihrer Gründung verbundenen Rechtsanwalts-, Gerichts- und Notarkosten sowie die

Kosten der Veröffentlichung bis zu einem Höchstbetrag von 10.000,00 EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

§20

Salvatorische Klausel

Sollte diese Satzung eine unwirksame Bestimmung enthalten, so werden die übrigen Bestimmungen hiervon

nicht berührt.
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Satzungsbescheinigunq nach $ 181 Abs. 1 Satz 2 AktG

Ich bescheinige hiermit in meiner Eigenschaft als Notar für die beigefügte neu gefasste Satzung,
dass diese neu gefasste Satzung mit dem von mir beurkundeten Beschluss der
Hauptversammlung vom 05. Februar 2025 (UVZ-Nr. /2025 des Notars Stefan Dietrich, Essen)
übereinstimmt und die nicht geänderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister
eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

Essen, 05. Februar 2025

t a r

L.M. (London)TlCl



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Essen, den 11.02.2025

Stefan Dietrich, Notar


